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Gurmels, 31. Oktober 2023 
MPi / fk / 2023-013 

Jokertage: Bedingungen und Modalitäten für das Schuljahr 2023/24 
 
 
Sehr geehrte Eltern 

Gemäss dem Schulgesetz und seinem Reglement können Eltern (nach vorgängiger Benachrichtigung) ihr Kind 
ohne Angabe von Gründen vier halbe Schultage (kumulierbar) pro Schuljahr (Jokertage) nicht zur Schule 
schicken.  
Nicht bezogene Jokertage können nicht auf das nächste Schuljahr übertragen werden. Die Eltern informieren 
die Schule mindestens 5 Schultage (mindestens 1 Woche) im Voraus über die Inanspruchnahme eines 
Jokertages über KLAPP.  
Die Schülerin oder der Schüler informiert sich bei den Lehrpersonen über den verpassten Schulstoff und holt 
diesen vor oder nach. Die verpassten Leistungsnachweise werden nach der Rückkehr, gemäss den von der 
Lehrperson entschiedenen Modalitäten, abgelegt. 
 
An diesen Schultagen können keine Jokertage bezogen werden:  

Datum Anlass 9H 10H 11H 

24.08.2023 1. Schultag X X X 

11.09.2023 Schulreise 9H X   

12.09.2023 Herbstwanderung X X X 

18.09.2023 Berufs- und Ausbildungsmesse 10H  X  

08.11.2023 Bonus-Malus  X X X 

15.11.2023 BIZ für 2A und 2B   X  

22.11.2023 BIZ für 2C   X  

22.11.2023 Kultureller Anlass  X X X 

29.01.2024 Bonus-Malus X X X 

19.02 und 26.02.2024 Sexualkundaufklärung für 2B und 2C  X  
23.02 und 01.03.2024 Sexualkundaufklärung für 2A  X  

11.03 bis 15.03.2024 Berufswahlwoche 10H  X  

16.04.2024 Suchtprävention für 3B   X 

17.04.2024 Suchtprävention für 3A   X 

19.04.2024 Suchtprävention für 3C   X 

29.04.2024 Bonus-Malus X X X 
13.05 bis 17.05.2024 Klimawoche X X X 

10.06 bis 14.06.2024 Klassenlager 9H 
Spezialwoche 10H 
Sportlager 11H 

X X X 

02.07.2024 Bonus-Malus X X X 

03.07.2024 Abschiedsfeier 11H   X 

  
Freundliche Grüsse 

 
Michel Piller 
Schuldirektor 
 
 


